1. Die Unterzeichnerstaaten der UN-Konvention Artikel 24 anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderung auf Chancengleichheit und gewährleisten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen. Welche Voraussetzungen sind notwendig, dass dies an den Schulen in Stuttgart umgesetzt werden kann und wie setzen Sie sich dafür ein?

Die volle Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen. Eine echte Teilhabe erfordert es, dass die Regelschulen für Kinder mit Behinderung offen sein müssen. Das bedeutet z.B. dass die Lehrkräfte dafür weitergebildet werden, und die Ausstattung mit Lehrkräften, Sonderpädagogen, Schulsozialarbeitern und Schulpsychologen dementsprechend gegeben sein muss – auch die bauliche Ausstattung muss natürlich barrierefrei sein. Die SPD möchte diese umfassenden Reformen gemeinsam mit den Lehrkräften meistern. Das Recht auf ein inklusives Bildungssystem wollen wir gesetzlich verankern. Die Sonderschulpflicht muss durch eine echte Wahlfreiheit der Eltern ersetzt werden. In einem ersten Schritt soll es dafür auch wohnortnah zumindest eine Schule pro Schulart geben, die inklusiv arbeitet. An inklusiv arbeitenden Schulen gilt das 2-Pädagogen-Prinzip (wobei die Kompetenz der Sonderpädagogik dringend erforderlich ist)  und eine Klassengröße von 20 Kindern, davon höchstens 5 Kinder mit Behinderung.

2. Die GEWerkschaft Erziehung und Wissenschaft setzt sich dafür ein, dass in Baden-Württemberg eine Schule für alle realisiert wird. Unterstützen Sie diese bildungspolitische Forderung?

Hier vielleicht mal ein kurze Antwort: JA! Unser extrem sozial selektives Bildungssystem lässt zu viele Kinder zurück und verbaut gute Bildungs- und Lebenschancen. Deshalb müssen wir weg von der starrsinnigen Ideologie der überkommenen Aufteilung in verschiedene Schubladen.

3. Pädagogik und Unterrichten haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt und werden sich durch die Inklusion weiterhin verändern. Gleich geblieben sind die Vorgaben des Landes für den Schulbau. Dies betrifft besonders die Gestaltung und Ausstattung von Klassen- und Aufenthaltsräumen. Erachten Sie es als notwendig, diese Richtlinien zu reformieren?

Das pädagogisch sillvolle Lernen in heterogenen Lerngruppen und die Umsetzung der Inklusion machen es notwendig, dass die Räume den pädagogischen Anforderungen entsprechend umgestaltet werden.

4. Wie Ist bei einem Klassenteiler von momentan 28 SchülerInnen an der Grundschule und 31 SchülerInnen an den weiterführenden Schulen inklusive Bildung mit dem vorgegebenen Ziel des individuellen Lernens und Förderns einlösbar?

Gemeinschaftsschulen mit individueller Förderung werden eine bessere Lehrerzuweisung erhalten; nach dem Willen der SPD beträgt dort die Klassengröße max. 25 Kinder und dazu noch einen „Plus-Pool“ für individuelle Förderung.

5. Pädagogische AssistentInnen an Schulen haben zeitlich befristete Verträge und die Entlohnung ist einer prekären Beschäftigung gleichzusetzen. Die Arbeit mit den Kindern muss mit gut ausgebildeten pädagogischen Fachkräften erfolgen, die entsprechend ihrer Qualifikation und der von Ihnen ausgeübten Tätigkeit tariflich eingruppiert werden müssen. Wie setzen Sie sich dafür ein?

Zunächst sollten die Verträge nicht mehr zeitlich befristet sein. Ich persönlich kann die Eingruppierung nicht fundiert beurteilen, aber diese muss zwingend der geforderten Qualifikation und der ausgeübten Tätigkeit gerecht werden.

6. Schulsozialarbeit ist vielerorts Bestandteil der schulischen Bildung. Wie stehen Sie zu einer verbindlichen Einführung der Schulsozialarbeit an allen allgemein bildenden und beruflichen Schulen? Setzen Sie sich für die Bereitstellung von Landesmittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit ein?

Wir möchten die Schulsozialarbeit an allen Schularten etablieren und werden diese durch das Land anteilig finanzieren.

7. An beruflichen Gymnasien werden zahlreiche Jugendliche abgewiesen, obwohl sie den erforderlichen Notenschnitt aufweisen, weil nicht ausreichend Schulplätze vorhanden sind. Für welche konkreten Maßnahmen zur Behebung dieses Mangels setzen Sie sich ein?

Im aktuellen Schuljahr haben sich alleine in Stuttgart 1200 Schülerinnen und Schüler auf nur 700 Plätze an öffentlichen beruflichen Gymnasien beworben. Viele werden dadurch in private, kostenpflichtige Angebote abgedrängt, die sich nicht alle leisten können. Wir wollen allen zugangsberechtigten SchülerInnen einen Rechtsanspruch auf einen Platz am beruflichen Gymnasium garantieren. Die Zahl der Klassen an den beruflichen Gymnasien muss endlich deutlich erhöht werden und ausreichend finanzielle und personelle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Neben den Gymnasien wollen wir auch die Berufskollegs, an denen die FH-Reife erlangt werden kann, bedarfsgerecht ausbauen.

8. Im Sommer 2012 legen zwei Jahrgänge das Abitur ab. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, dass 2012 ausreichend Studienplätze vorhanden sind und wie setzen Sie sich dafür ein, dass nicht noch mehre AbiturientInnen die AbsolventInnen der Real-, der Haupt- und Werkrealschulen aus den dualen Ausbildungsgängen verdrängen?

Die Studienplätze wurden zwar ausgebaut, dennoch wird es auch aufgrund der Aussetzung der Wehrpflicht sehr eng werden. Dazu kommt, dass die Universitäten im Vergleich zu den Fachhochschulen und der Dualen Hochschule zahlenmäßig benachteiligt wurde. Bei der Auswahl nach Noten werden die G8-Schüler benachteiligt werden. Besonders treffen wird die Studierenden und ihr Familien  aber auch, dass es bei den Wohnheimen und Mensen keine entsprechende Anpassung gab – in Stuttgart ein riesiges Problem angesichts des überlasteten Wohnungsmarkts. Wir wollen die Qualität an den Hochschulen auch beim Doppeljahrgang sicherstellen. Die drohende Knappheit bei den Ausbildungsplätzen soll mit einem Sonderpakt Ausbildung 2012 bekämpft werden, um zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen. Zudem müssen wir die FSJ und FÖJ-Plätze ausbauen. Die SPD hat eine Erhöhung um zunächst je 1/3 vorgeschlagen.  Der Skandal ist eigentlich, dass die CDU/FDP-Landesregierung sehenden Auges mit ihrem „Turbo-Abi“ in dieses Problem ohne Lösung hineingerannt ist.

9. Das Land stellt 3 Millionen Euro für Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Gesundheit von Lehrkräften zur Verfügung. Die landesweite Erhebung „Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz von Lehrkräften“ hat u.a. ergeben, dass die Stimme von Lehrkräften stark belastet ist. Dies hängt eng mit der Akustik in den Schulräumen zusammen. Im Sinne einer Gesundheitsprävention sind schallabsorbierende Maßnahmen in Schulräumen vorzunehmen. Werden Sie sich für die Änderung der Schulbaurichtlinien entsprechend den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen einsetzen?

Nach einigen Monaten im Wahlkampf, und auch als Tutor an der Uni, kann ich die Belastung für die Stimme ansatzweise nachvollziehen. Deshalb werde ich mich für alle sinnvollen Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsprävention einsetzen.

10. Der Ausbau von Ganztagsschulen in offener und gebundener Form ist auch in Zukunft ein Ziel der Bildungspolitik. Unterstützen Sie es, dass Ganztagsschulen eine entsprechende räumliche Ausstattung und genügend Personal erhalten? Setzen Sie sich für Anträge und Genehmigungen von Gymnasien und Realschulen auf eine Ganztagesschule in gebundener Form ein?


Wir werden die Ganztagsschulen endlich im Schulgesetz verankern, um bessere Rahmenbedingungen zu erreichen. Für echte Ganztagsschulen (und nicht die „Light-Version“ von Schwarz-Gelb) ist natürlich eine bessere Ausstattung nötig. Sowohl personell, als auch bei der nötigen Umgestaltung von Räumen. Die Verantwortung des Landes für die Schulen sehen wir hier natürlich auch im finanziellen Bereich. Die Genehmigung von Anträgen von Schulen ist uns ein wichtiges Anliegen – denn vor Ort wissen die Betroffenen, was am besten für sie ist. 

